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Erwagungsgrund 57 - Zusatzliche Daten zur Identifizierung

1 Kann der Verantwortliche anhand der von ihm verarbeiteten personenbezogenen Daten eine
naturliche Person nicht identifizieren, so sollte er nicht verpflichtet sein, zur bloBen Einhaltung einer
Vorschrift dieser Verordnung zusatzliche Daten einzuholen, um die betroffene Person zu identifizieren.
2 Allerdings sollte er sich nicht weigern, zusatzliche Informationen entgegenzunehmen, die von der
betroffenen Person beigebracht werden, um ihre Rechte geltend zu machen. 3 Die Identifizierung
sollte die digitale Identifizierung einer betroffenen Person - beispielsweise durch
Authentifizierungsverfahren etwa mit denselben Berechtigungsnachweisen, wie sie die betroffene
Person verwendet, um sich bei dem von dem Verantwortlichen bereitgestellten Online-Dienst
anzumelden - einschlielBen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemald ein nicht ausschliel8liches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr057 Gedruckt 27.01.2026 03:07


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr056
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr058

	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 57 - Zusätzliche Daten zur Identifizierung



